
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
35

1 
33

7
A

1
*EP001351337A1*
(11) EP 1 351 337 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
08.10.2003 Patentblatt 2003/41

(21) Anmeldenummer: 03003642.0

(22) Anmeldetag: 18.02.2003

(51) Int Cl.7: H01R 12/08

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO

(30) Priorität: 09.03.2002 DE 10210551
09.09.2002 DE 10241649

(71) Anmelder: Hirschmann Austria GmbH
6830 Rankweil-Brederis (AT)

(72) Erfinder:
• Kreuter, Markus

6895 Hohenems (AT)

• Reiss, Thomas
6830 Rankweil (AT)

• Feder, Roland
6820 Gurtis (AT)

• Peter, Gerhard
6832 Sulz (AT)

(74) Vertreter: Thul, Hermann, Dipl.-Phys.
Zentrale Patentabteilung,
Rheinmetall AG,
Rheinmetall Allee 1
40476 Düsseldorf (DE)

(54) Steckverbinder mit einem Gehäuse mit geschlitzten Stegen

(57) Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder mit
einem Gehäuse, bei dem zur Aufnahme von Kontakt-
partnern, die an einer Flachbandleitung angeordnet
sind, die Aufnahmeräume für die Kontaktpartner durch
Stege voneinander getrennt sind. Erfindungsgemäß ist

vorgesehen, daß der Steg derart eine Ausnehmung auf-
weist, daß der Endbereich der Flachbandleitung bis in
das Gehäuse hineinreicht, damit keine elektrisch leiten-
den Bereiche über das Gehäuse hinausragen, um somit
Kurzschlüsse zu vermeiden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder mit
einem Gehäuse gemäß den Merkmalen des Oberbegrif-
fes des jeweiligen unabhängigen Patentanspruches 1
beziehungsweise 2.
[0002] Steckverbinder mit einem Gehäuse zur Auf-
nahme von zumindest zwei Kontaktpartnern, die im
Endbereich einer Flachbandleitung angeordnet sind,
sind bekannt. Dabei sind in dem Gehäuse sich in Längs-
richtung des Gehäuses erstreckende Stege vorhanden,
die die nebeneinander liegenden Kontaktpartner räum-
lich voneinander trennen, um einerseits die Kontaktpart-
ner in ihrer Lage in dem Gehäuse zu fixieren und um
andererseits die Kontaktpartner untereinander zur Ver-
meidung von Kurzschlüssen zu trennen. Bei bekannten
Steckverbindern erstrecken sich die Stege von der vor-
deren bis zur hinteren Stirnfläche (Ebene) des Gehäu-
ses, so daß die Querkante des Endbereiches der Flach-
bandleitung in dieser Abschlußebene des Gehäuses
zur Anlage kommt. Dies hat jedoch den Nachteil, daß
der Endbereich der Flachbandleitung mit den dort an
den elektrischen Leitungen der Flachbandleitung ange-
ordneten Kontaktpartnern freiliegt und es passieren
kann, daß in diesem Bereich durch metallische Teile ein
Kurzschluß verursacht wird, da der elektrisch freiliegen-
de Bereich zugänglich ist. Damit ist keine ausreichende
Betriebssicherheit des Steckverbinders gegeben. Um
diese Problematik zu vermeiden, wurde schon daran
gedacht, das Gehäuse des Steckverbinders mit einem
umlaufenden Kragen zu versehen, der über die Ab-
schlußebene hinaus in Richtung der Flachbandleitung
reicht. Damit wird zwar sichergestellt, daß der elektrisch
freiliegende Endbereich der Flachbandleitung ge-
schützt ist, so daß keine Kurzschlüsse mehr entstehen
können. Ein solcher Kragen bedeutet jedoch hinsicht-
lich der Konstruktion des Steckverbinders einen zusätz-
lichen Aufwand, der zudem noch das Bauvolumen und
auch die Länge des Steckverbinders in nachteiliger
Weise vergrößert. Außerdem erhöht ein solcher Kragen
das Materialvolumen, wodurch insbesondere bei der
Massenfertigung von solchen Steckverbindern die Ko-
sten zusätzlich ansteigen.
[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, die eingangs geschilderten Nachteile zu vermeiden.
[0004] Diese Aufgabe ist durch die Merkmale des je-
weiligen unabhängigen Patentanspruches 1 bezie-
hungsweise 2 gelöst.
[0005] Erfindungsgemäß ist einerseits vorgesehen,
daß der die Kontaktpartner räumlich voneinander tren-
nende Steg, insbesondere alle Stege, derart eine Aus-
nehmung aufweist, daß der isolierte Endbereich der
Flachbandleitung bis in das Gehäuse hineinreicht. Da-
durch wird zum einen ein zusätzlicher Kragen und damit
zusätzlicher Konstruktionsund Materialaufwand ver-
mieden. Ebenso entfällt ein zusätzlicher Fertigungs-
schritt, um einen Kragen herstellen bzw. anbringen zu
müssen. In vorteilhafter Weise wird durch die Ausneh-

mung sichergestellt, daß der elektrisch freiliegende Teil
des Endbereiches der Flachbandleitung bis in das Ge-
häuse hineinreichen kann, so daß dieser kritische Be-
reich von dem isolierenden Gehäuse umgeben und da-
mit vor Kurzschlüssen geschützt ist. Eine solche Aus-
nehmung kann mit Herstellung des Gehäuses ohne wei-
tere Probleme, aber auch nachträglich (z.B. durch Weg-
fräsen) eingebracht werden. Damit ist der Aufwand für
die Herstellung einer solchen Ausnehmung minimal. Da
die Ausnehmung innerhalb des Gehäuses realisiert ist,
entfällt auch eine im Gegensatz zu dem Kragen erfor-
derliche Vergrößerung des Bauvolumens. Ein solcher
Steckverbinder bzw. sein Gehäuse kann daher äußerst
kompakt ausgelegt sein.
[0006] Andererseits ist vorgesehen, daß der Endbe-
reich der zumindest einen Flachbandleitung derart zu-
mindest eine Ausnehmung aufweist, daß beim Einset-
zen in das Gehäuse der isolierte Endbereich der Flach-
bandleitung bis in das Gehäuse hineinreicht. Auch da-
durch wird sichergestellt, daß der elektrisch freiliegende
Teil des Endbereiches der Flachbandleitung bis in das
Gehäuse hineinreichen kann, so daß dieser kritische
Bereich von dem isolierenden Gehäuse umgeben und
damit vor Kurzschlüssen geschützt ist. Diese Ausge-
staltung hat sogar noch den Vorteil, daß der zumindest
eine Längssteg (und gegebenenfalls weitere Stege) bis
in den Endbereich (Abschlußebene) des Gehäuses rei-
chen kann, da durch die Ausnehmung in der Flachband-
leitung, die dort angeordnet ist, wo sich ein Steg befin-
det, sichergestellt ist, daß der elektrisch freiliegende Teil
des Endbereiches der Flachbandleitung über die Ab-
schlußebene des Gehäuses in das Gehäuse hineinrei-
chen kann. Eine solche Ausnehmung in der Flachband-
leitung (beziehungsweise mehrere Ausnehmungen)
kann beispielsweise durch einfaches Ausstanzen der
Träger- bzw. Deckfolie der Flachbandleitung hergestellt
werden. Dabei könnte daran gedacht werden, daß der
für die Ausnehmung freizulegende Teil der Träger- bzw.
Deckfolie nicht vollständig entfernt, sondern beim Ein-
setzen des Endbereiches der Flachbandleitung in das
Gehäuse umgeklappt wird, um so eine Materialverstär-
kung zu erzielen, die die Flachbandleitung bei auf die
Flachbandleitung schräg wirkenden Abzugskräften vor
Abriß schützt.
[0007] Ein weiterer Vorteil der beiden alternativen Lö-
sungen, die bei einem Steckverbinder getrennt oder
auch alternativ eingesetzt werden können, besteht dar-
in, daß es durch die zumindest eine Ausnehmung in
dem Gehäuse bzw. die zumindest eine Ausnehmung in
der Flachbandleitung ermöglicht wird, die im Endbe-
reich der Flachbandleitung angeordneten Kontaktpart-
ner so weit in das Gehäuse hineinzubewegen, bis diese
aktiv oder passiv (zum Beispiel durch an einem Vor-
sprung zur Anlage kommende Federlaschen oder Ein-
griff eines Sperrelementes in den Kontaktpartner oder
dergleichen) verriegelt werden können. Insgesamt läßt
sich damit ein einfach und kompakt bauender Steckver-
binder realisieren, ohne daß insbesondere Maßnahmen
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zum Schutz des Endbereiches der Flachbandleitung
oder zur Festlegung der Kontaktpartner in dem Gehäu-
se des Steckverbinders erforderlich wären.
[0008] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung, die
die Anordnung und Ausgestaltung der Ausnehmung
und des Steckverbinders insgesamt betreffen, sind in
den Unteransprüchen angegeben, woraus die entspre-
chenden Vorteile realisieren.
[0009] Um den Steckverbinder wasserdicht zu gestal-
ten oder auch um eine Zugentlastung zu realisieren,
kann daran gedacht werden, die Ausnehmung mit einer
Dicht- und/oder Klebemasse zu versehen. Mit einer Kle-
bemasse kann der Endbereich der Flachbandleitung an
dem Steg oder an den mehreren Stegen festgesetzt
werden. Durch eine Dichtmasse oder eine Dichtung, die
insbesondere den kompletten Raum des Kontaktpart-
ners in Richtung der Abschlußebene ausfüllt, wird ein
wasserdichter Steckverbinder realisiert.
[0010] Ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Steckverbinders, auf das sich die vorliegende
Erfindung jedoch nicht beschränkt, ist im folgenden be-
schrieben und anhand der Figuren erläutert.
[0011] Es zeigen:

Figur 1:
Flachbandleitungen mit ihren im Endbereich ange-
ordneten Kontaktpartnern,

Figur 2:
ein Gehäuse eines erfindungsgemäßen Steckver-
binders,

Figur 3:
das Gehäuse mit den darin angeordneten Flach-
bandleitungen,

Figur 4:
Draufsicht auf eine Flachbandleitung mit Ausneh-
mungen,

Figur 5:
Schnitt durch eine Flachbandleitung mit Ausneh-
mungen.

[0012] Figur 1 zeigt zwei parallel übereinander liegen-
de Flachbandleitungen 1, wobei die Erfindung auch auf
nur eine einzige Flachbandleitung oder auch mehr als
zwei Flachbandleitungen anwendbar ist. Die Flach-
bandleitungen 1 und 2 weisen in an sich bekannter Wei-
se mehrere nebeneinander liegende elektrische Leitun-
gen 3 und 4 auf, die auf einer Trägerfolie aus Kunststoff
aufgebracht und von einer Deckfolie, ebenfalls aus
Kunststoff, abgedeckt sind. Nachdem in dem Endbe-
reich E die Leitungen 3 und 4 freigelegt worden sind,
werden sie mit Kontaktpartnern 5 und 6, bei denen es
sich beispielsweise um Stecker oder Buchsen handelt,
versehen. Die Verbindung der Kontaktpartner 5 und 6
an den Leitungen 3 und 4 erfolgt beispielsweise über

eine Crimpverbindung 7, 8. Die Kontaktpartner 5, 6 kön-
nen zwecks einer passiven Verriegelung eine Federla-
sche 9 aufweisen. Diese Federlasche 9 greift in eine
Ausnehmung oder hinter einen Vorsprung in dem Ge-
häuse des Steckverbinders ein, wodurch die Kontakt-
partner 5, 6 in diesem Gehäuse festgelegt (passiv ver-
riegelt) sind.
[0013] Figur 2 zeigt ein Gehäuse 10 eines Steckver-
binders, das in zwei Ebenen übereinander liegende
Kammern 11 und 12 aufweist, wobei in einer Ebene eine
oder mehrere Kammern 11 bzw. 12 nebeneinander an-
geordnet sind. Die beiden Ebenen der Kammern 11, 12
sind durch einen Längssteg 13 voneinander getrennt.
Wird nur der Endbereich einer einzigen Flachbandlei-
tung in das Gehäuse 10 eingeführt, sind nur nebenein-
ander angeordnete Kammern, nicht jedoch übereinan-
der liegende Kammern vorhanden. Zur Trennung der
Kontaktpartner 5, 6 untereinander und zur Führung der-
selben beim Einsetzen in das Gehäuse 10 sind sich in
Längsrichtung des Gehäuses 10 erstreckende Stege 14
vorhanden. Diese Stege 14 weisen jeweils eine Aus-
nehmung 15 auf, die derart ausgebildet ist, daß der End-
bereich E der Flachbandleitung 1 bzw. 2 in das Gehäuse
10 hineinreicht. Je nach Breite der Flachbandleitung
kann auch in dem nach innen gerichteten Seitenbereich
des Gehäuses 10 jeweils eine Ausnehmung 16 vorhan-
den sein, wobei aufgrund der flachen Gestalt der Flach-
bandleitung 1 bzw. 2 die Ausnehmungen 15 in einer
Flucht liegen, insbesondere in einer Flucht mit der wei-
teren Ausnehmung 16. Bei Betrachtung der Figur 2 ist
die jeweilige Ausnehmung 15 direkt im Bereich des
Längssteges 13 angeordnet. Dadurch kann die Flach-
bandleitung 1 bzw. 2 beim Hineinreichen in das Gehäu-
se 10 und planparallel zur Anlage auf dem Längssteg
13 kommen kann. An dieser Stelle könnte daran ge-
dacht werden, diese planparallele Auflagefläche und/
oder die Ausnehmungen 15 mit einer Dicht- und/oder
Klebemasse zu versehen. Ebenso könnte daran ge-
dacht werden, durch andere geeignet Verbindungstech-
niken die Trägerfolie der Flachbandleitung 1 bzw. 2 aus
Kunststoff mit dem ebenfalls aus Kunststoff bestehen-
den Gehäuse 10 zu verbinden, insbesondere unlösbar
zu verbinden.
[0014] Mit der Bezugsziffer 17 ist noch eine
Abschlußebene (Stirnseite in Richtung der Flachband-
leitung) des Gehäuses 10 bezeichnet, wobei erkennbar
ist, daß keine Bestandteile des Gehäuses 10 über diese
Abschlußebene 17 in Richtung der Flachbandleitung
hinausreichen, so daß das Gehäuse 10 des Steckver-
binders äußerst kompakt baut. Gleichzeitig ist aber
durch das Hineinreichen des Endbereiches E der Flach-
bandleitung 1 bzw. 2 in das Gehäuse 10 sichergestellt,
daß der elektrisch leitende Bereich, insbesondere im
Bereich der Leitungen 3, 4 bzw. deren Crimpverbindun-
gen 7, 8 durch das Gehäuse 10 geschützt ist.
[0015] Figur 3 zeigt das Gehäuse 10 des Steckver-
binders, bei dem die Flachbandleitungen 1 und 2 mit ih-
ren Kontaktpartnern 5, 6 über die Anschlußebene 17
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hinaus in das Gehäuse 10 eingeführt worden sind. Da-
bei ist erkennbar, daß der Endbereich E der Flachband-
leitungen 1, 2 über die Abschlußebene 17 in das Ge-
häuse 10 hineinreicht, so daß der elektrisch freiliegende
Bereich, insbesondere im Bereich der Grimpverbindun-
gen 7, 8, durch die äußeren Seiten des Gehäuses 10
sowie durch die Stege 14 geschützt ist. Zusätzlich könn-
te man noch daran denken, insbesondere um eine was-
serdichte Steckverbindung herzustellen, den Bereich
zwischen den Ausnehmungen 15 mit einer Dichtmasse
oder einer Dichtung zu versehen. Im Gegensatz zu der
Gehäuseausführung gemäß Figur 2 weist das Gehäuse
10 gemäß Figur 3 keine seitlichen Ausnehmungen 16
auf.
[0016] Figur 4 zeigt eine Draufsicht auf eine Flach-
bandleitung mit Ausnehmungen. Bei dieser Flachband-
leitung ist der Endbereich E derart mit mindestens einer
Ausnehmung, insbesondere einer geschlitzten Ausneh-
mung 18, versehen, daß beim Einsetzen in das Gehäu-
se 10 der isolierte Endbereich (bei Betrachtung der Fi-
gur 4 rechts von der geschlängelten Linie, die mit E be-
zeichnet ist) der Flachbandleitung 1 bis in das Gehäuse
10 hineinreichen kann. Dadurch können die Stege 14 in
die Ausnehmungen 18 gelangen, so daß der elektrisch
leitende Bereich der Leitungen 3 bzw. der Kontaktpart-
ner 5 vollständig von dem isolierenden Gehäuse 10 um-
geben ist und die Kontaktpartner in dem Gehäuse 10
verriegelt werden. Je nach konstruktiver Bauweise des
Gehäuses 10 kann daran gedacht werden, die Ausneh-
mungen 18 auch in den Seitenbereichen der Flach-
bandleitung 1 vorzunehmen.
[0017] Figur 5 zeigt einen Schnitt durch die Flach-
bandleitung gemäß Figur 4, wobei lediglich schema-
tisch die Träger- bzw. Deckfolie der Flachbandleitung 1,
nicht jedoch deren elektrische Leitung 3 mit angeordne-
tem Kontaktpartner, gezeigt ist. Die Ausnehmung 18 ge-
mäß Figur 4 wird hierbei durch Einschneiden herge-
stellt, wobei eine dabei entstehende Fahne 19 an der
Flachbandleitung verbleibt, umgeklappt wird und in der
Ausnehmung 15 des Gehäuses 10 zur Anlage kommt.
Dadurch wird dieser Bereich durch das mindestens ein-
malige Umklappen der Fahne 19 verstärkt, so daß der
Steckverbinder auch bei schräg auf die Flachbandlei-
tung 1 wirkenden Abzugskräften nicht geschwächt wird.
[0018] Abschließend sei noch erwähnt, daß die Höhe
der Ausnehmungen 15 und gegebenenfalls der Aus-
nehmungen 16 in etwa der Dicke der Flachbeandleitung
1, 2 entspricht. Um die Flachbandleitung 1, 2 mit ihrem
Endbereich E optimal in die Ausnehmungen 15 einfüh-
ren zu können, sind die Kanten der Ausnehmungen 15
im Bereich der Abschlußebene gerundet ausgeführt.
Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen,
daß das Gehäuse 10 in den Figuren 2 und 3 lediglich
schematisch dargestellt ist und andere geometrische
Formen und gegebenenfalls weitere Elemente (wie z.B.
Sperr- oder Verriegelungselemente) aufweisen kann,
um in Kontakt mit einem entsprechenden Gegenstück
kommen zu können. Ebenso kann das Gehäuse auch

einteilig oder aus mehreren Teilen bestehend, insbe-
sondere aus zwei Hälften, ausgebildet sein.

Patentansprüche

1. Steckverbinder mit einem Gehäuse (10) zur Auf-
nahme von zumindest zwei in einem Endbereich (E)
einer Flachbandleitung (1, 2) angeordneten Kon-
taktpartnern (5, 6), die durch zumindest einen sich
in Längsrichtung des Gehäuses (10) erstreckenden
Steg (14) räumlich voneinander getrennt sind, da-
durch gekennzeichnet, daß der Steg (14) derart
zumindest eine Ausnehmung (15) aufweist, daß der
isolierte Endbereich (E) der Flachbandleitung (1, 2)
bis in das Gehäuse (10) hineinreicht.

2. Steckverbinder mit einem Gehäuse (10) zur Auf-
nahme von zumindest zwei in einem Endbereich (E)
einer Flachbandleitung (1, 2) angeordneten Kon-
taktpartnern (5, 6), die durch zumindest einen sich
in Längsrichtung des Gehäuses (10) erstreckenden
Steg (14) räumlich voneinander getrennt sind, da-
durch gekennzeichnet, daß der Endbereich (E)
der Flachbandleitung (1, 2) derart zumindest eine
Ausnehmung (18) aufweist, daß beim Einsetzen in
das Gehäuse (10) der isolierte Endbereich der
Flachbandleitung (1, 2) bis in das Gehäuse (10) hin-
einreicht.

3. Steckverbinder nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Gehäuse (10) in seinem
nach innen gerichteten Seitenbereich jeweils eine
Ausnehmung (16) aufweist, wobei die Ausnehmung
(16) in einer Flucht angeordnet ist zu der zumindest
einen Ausnehmung (15).

4. Steckverbinder nach Anspruch 1,2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daß zumindest zwei Flachband-
leitungen (1, 2) parallel übereinander liegend in das
Gehäuse (10) hineinreichen, wobei die jeweiligen
Kontaktpartner (5, 6) durch einen Längssteg (13)
voneinander getrennt sind.

5. Steckverbinder nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die zumindest eine Ausneh-
mung (15) und gegebenenfalls die Ausnehmung
(16) von dem Längssteg (13) begrenzt ist.

6. Steckverbinder nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Ausnehmung (15) und/oder die Ausnehmung (16)
eckig ausgebildet ist.

7. Steckverbinder nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Ausnehmung (15) und/oder die Ausnehmung (16)
zumindest teilweise abgerundete Kanten aufweist.
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8. Steckverbinder nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zumin-
dest die Ausnehmung (15) und/oder die Ausneh-
mung (16) mit einer Dicht- oder Klebemasse verse-
hen ist.

9. Steckverbinder nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Ausnehmung (18) in der Flachbandleitung (1, 2)
durch Einschneiden herstellbar ist und die verblei-
bende Fahne (19) in der Ausnehmung (15) des Ge-
häuses (10) zur Anlage kommt.

10. Steckverbinder nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Gehäuse (10) mehrteilig ausgebildet ist, insbeson-
dere aus zwei Hälften besteht.
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